
(2) Die Untersuchungshaft wird in den Untersuchungshaftanstal
ten des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Staats 
Sicherheit vollzogen.

(3) Beim Vollzug der Untersuchungshaft ist die sozialistische 
Gesetzlichkeit streng einzuhalten, die Menschenwürde und die 
Persönlichkeit des Verhafteten zu achten. Die Rechte des Ver
hafteten dürfen während der Untersuchungshaft nur insoweit ein
geschränkt werden, wie das gesetzlich zulässig und unumgänglich 
ist, um den Zweck der Untersuchungshaft, die Ordnung der Unter
suchungshaftanstalt oder die Sicherheit zu gewährleisten.

(4) Die Staatsanwaltschaft übt:die Aufsicht Uber die Wahrung
der Gesetzlichkeit beim Jollzug der Untersuchungshaft aus,
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(5) Die Wahrnehmung der Rechte der Verhafteten, insbesondere 
das Recht auf Verteidigung, auf Einlegung von Rechtsmitteln,

ist zu sichern.

(6) Kein Verhafteter darf wegen seiner Rationalität oder Staats
bürgerschaft, seiner Rasse, seines Geschlechts, seines weltan
schaulichen oder religiösen Bekenntnisses oder wegen seiner so
zialen Herkunft und Stellung benachteiligt werden.
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(7) Dem Verhafteten ist der Schutz seines Lebens, seiner Gesund
heit und Arbeitskraft zu gewährleisten. Unterbringung, materiel
le Versorgung und medizinische Betreuung des Verhafteten haben 
so zu erfolgen, daß sie den allgemeinen Grundsätzen der Förde
rung und Erhaltung der Gesundheit sowie der Hygiene entsprechen.

(8) Die Anwendung anderer als in dieser Anweisung vorgesehener 
Disziplinär- und Sicherungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des unmit
telbaren Zwanges ist nicht zulässig.

II. Verantwortung 'für den Vollzug

1. Für die Durchführung der Untersuchungshaft sind das Ministerium 
des Innern und das Ministerium für Staatssicherheit zuständig.
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